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Studienordnung

für den Fachhochschulstudiengang Maschinenbau
StudienrichtungProduktionsautomatisierung

mit den Schwerpunkten
- Konstruktionvon Fertigungssystemen
- Fertigungsverfahrenund Automatisierung

an der

Universität - Gesamthochschule - Paderborn
Abteilung Soest

mit dem Abschluß
"Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin (FH)"

Vom l : ;.;0V. 1993

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen (WissHG) vom 20.11.1979 (GV.NW.S. 926), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 06.07.1993 (GV.NW.S. 476), und des § 56 Abs. 1 des Gesetzes über die
Fachhochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen(FHG) vom 20.11.1979 (GV.NW.S.
964), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.07.1993 (GV.NW.S. 476), hat die Universität -
Gesamthochschule - Paderborn die folgende Studienordnung erlassen:
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Vorbemerkungen

An der Abteilung Soest der Universität - Gesamthochschule- Paderborn wird im
Fachbereich Maschinenbau - Automatisierungstechnik der Fachhochschulstudiengang
Maschinenbau mit der Studienrichtung Produktionsautomatisierungmit den
Schwerpunkten Konstruktion von Fertigungssystemen und Fertigungsverfahrenund
Automatisierung angeboten.

Innerhalb der Studienrichtung sind durch Wahl der Schwerpunkteund darüber hinaus
Wahlmöglichkeiten gegeben.

Die Studienordnung stellt eine Anleitung zur sinnvollen Gestaltung des Studiums im
Rahmen der Prüfungsordnungdar. Sie beschreibt Inhalt und Aufbau des Studiums. Sie gibt
Studienziele und Studienabläufe an.

Die Studienordnung ist damit Orientierungshilfe für die Studierenden bei der selbstver¬
antwortlichen Planung und Durchführung des Studiums.
Einzelheiten, die die Prüfung betreffen, sind in der Prüfungsordnungfestgelegt.

Weitere, mit dem Studium zusammenhängende Fragen (z. B. Zulassungs- und Einschrei¬
bungsvoraussetzungen,Praktikum, Ausbildungsförderung,Hochschulselbstverwaltung)
sind durch andere Ordnungen, Gesetze und Erlasse geregelt.
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§1
Geltungsbereich

Diese Studienoidnung regelt das Studium für den Studiengang Maschinenbaumit der
StudienrichtungProduktionsautomatisierungan der Universität-Gesamthochschule-Pader-
bom, Abteilung Soest auf der Grundlage der folgenden Gesetze und Verordnungen:

Gesetz über die Fachhochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen(Fachhochschulgesetz
FGH) vom 20.11.1979 (GV.NW.S. 964), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.07.1993
(GV.NW.S. 476),

Verordnung zur Regelung der Diplomprüfung (Allgemeine Diplomprüfungsordnung
ADPO) für die Studiengänge der Fachrichtung Ingenieurwesen vom 25.06.1982,
(GV.NW.S. 351), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29.10.1987 (GV.NW.S. 357),

Diplomprüfungsordnungfür den FachhochschulstudiengangMaschinenbauan der
Universität - Gesamthochschule - Paderborn, Abteilung Soest vom 29.10.1991
(GAB1.NW.II 1992 S. 14),

Satzung zur Änderung der Diplomprüfungsordnungfür den Fachhochschulstudiengang
Maschinenbauan der Universität - Gesamthochschule - Paderborn, Abteilung Soest vom

(Amtliche Mitteilungen Nr. )

§2
Qualifikation, Einstufungsprüfung, weitere Voraussetzung für die

Einschreibung

(1) Die Qualifikation für das Studium im Studiengang Maschinenbau wird durch ein
Zeugnis der Fachhochschulreifeoder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung
nachgewiesen.

Studienbewerberinnenund -bewerber ohne Nachweis dieser Qualifikationenkönnen unter
Voraussetzungendes § 45 (2) FHG zu einer Einstufungsprüfungund aufgrund dieser zum
Studium in einem entsprechenden Abschnitt des Studiengangs zugelassen werden.
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(2) Nach Maßgabe von § 3 DPO wird neben der Qualifikation der Nachweis einer
praktischen Tätigkeit als weitere Voraussetzung der Einschreibung gefordert. Die
praktische Tätigkeit gliedert sich in ein Grundpraktikum und ein Fachpraktikumvon
jeweils 13 Wochen. Das Grundpraktikum ist vor Aufnahme des Studiums abzuleisten und
bei der Einschreibungnachzuweisen, das Fachpraktikum bis zum Beginn des 4. Studien¬
semesters.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die Fachhochschulreife an einer Fachoberschulefür
Technik, in einer für den Studiengang Maschinenbau einschlägigen Fachrichtung,
erworben wurde. Wurde sie an einer Fachoberschulefür Technik, Fachrichtung
Elektrotechnik erworben, muß ein Fachpraktikum von 13 Wochen abgeleistet werden. Ein
Fachpraktikum von 13 Wochen ist auch dann abzuleisten, wenn eine Fachoberschulefür
Technik im Schwerpunkt Physik der Fachrichtung Maschinenbau bzw. die Fachrichtung
Physik, Chemie, Biologie mit Schwerpunkt Physiktechnik abgeschlossenwurde. Liegt eine
auf andere Weise erworbene Fachhochschulreife vor, müssen ein Grundpraktikum und ein
Fachpraktikum von jeweils 13 Wochen abgeleistet werden.

Auf das Grundpraktikumund das Fachpraktikum können Zeiten einer einschlägigen
Berufsausbildung und einschlägige Tätigkeiten im Rahmen der Ausbildung in Klasse 11
der Fachoberschuleganz oder teilweise angerechnet werden.

Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der oder die Praktikumsbeauftragte.Einzel¬
heiten zur Ausgestaltung des Industriepraktikums regelt die Praktikantenordnungdes
Fachbereichs.

(3) Studierende, die bereits Studienzeiten an anderen Hochschulen absolviert haben,
können ihr Studium im Studiengang Maschinenbau unter Anrechnung gleichwertiger
Studien- und Prüfungsleistungen gem. § 8 der als Satzung fortgeltenden Allgemeinen
Diplomprüfungsordnung(ADPO) vom 25. Juni 1982 sowie bereits durchgeführter
Praktikumszeiten fortsetzen. Über die Anerkennung von Studienzeitenund Studien- und
Prüfungsleistungenentscheidet der Prüfungsausschuß.

(4 ) Die Immatrikulation wird durch die Einschreibungsordnung der Universität -
Gesamthochschule - Paderborn geregelt.
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§3
Studienziele

Das zur Diplomprüfung führende Studium soll den Studierenden auf der Grundlage wis¬
senschaftlicherErkennmisse die anwendungsbezogenenInhalte der Fachgebiete vermitteln
und sie dazu befähigen, ingenieurmäßigeMethoden bei der Analyse technischer Vorgänge
anzuwenden, praxisgerechteProblemlösungenzu erarbeiten und dabei insbesondereauch
außerfachliche Bezüge zu beachten. Das Studium soll die schöpferischen und gestalteri¬
schen Fähigkeiten entwickeln und auf die Diplomprüfung - als den berufsqualifizierten
Abschluß des Studiums - vorbereiten.
Aufgrund der bestandenen Diplomprüfungwird der Hochschulgrad Diplom-Ingenieur
"FH" bzw. Diplom-Ingenieurin "FH" (Kurzform: Dipl.-Ing. "FH") verliehen.

§4
Studienablauf

(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. Für
Studierende, die von einer anderen Hochschule wechseln, kann die Einschreibung in
höhere Fachsemester auch im Sommersemester erfolgen.

(2) Die Regelstudienzeitbeträgt einschließlich Prüfungszeit sieben Semester.
Im Studiengang mit Praxissemesterbeträgt die Regelstudienzeiteinschließlich
Prüfungszeit acht Semester.

(3) Die für die StudienrichtungvorgeschriebenenLehrveranstaltungengliedern sich in
Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer.
- Die Pflichtfächer betragen in beiden

Schwerpunkteneinschließlich der
fächerübergreifendenLehrveranstaltungen

Semesterwochenstunden 154

Die Anlage Blatt 1 ist insoweit verbindlicher
Bestandteil dieser Studienordnung.
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- Durch die Wahl des Schwerpunktes
liegen nach Anlage 2 - Schwerpunktfächer-
die Wahlpflichtfächer fest
Sie Schließen mit einer Fachprüfung ab.

Semesterwochenstunden 14

- Aus der Anlage Blatt 3 - Gemeinsame
Wahlpflichtfächer - sind zwei weitere Fächer
zu wählen und mit Leistungsnachweisenabzu¬
schließen.

Semesterwochenstunden 6

Gesamtsumme der Semesterwochenstunden 174

Die Anlagen Blatt 2 und 3 sind insoweit verbindlicher Teil dieser Studienordnung.

- Die Studierenden können sich in weiteren als den vorgeschriebenenFächern einer
Prüfung unterziehen (Zusatzfächer).Das Ergebnis dieser Prüfung wird auf Antrag in
einer Anlage zum Zeugnis aufgeführt, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht
berücksichtigt.

- Die Teilnahme an vom Fachbereich angebotenen Exkursionen an mindestens 3 Tagen
ist Pflicht

(1) Das Grundstudium schließt nach dem 4. Semester mit der Zwischenprüfungab.
Prüfungsleistungen für die Zwischenprüfungwerden studienbegleitend erbracht.

§S
Gliederung und Aufbau des Studiums
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Fächer des Grundstudiums

Studien¬ Fach
bereich.

Block I Mathematik
Mathematisch- Technische Mechanik
naturwissen¬ Physik
schaftliche Werkstofftechnik
Grundlagen Chemie

Block II Konstruktionselemente
Fertigungsverfahren

Technische Strömungsmechanik
Grundlagen Steuerungs- und Regelungstechnik

Elektrotechnik
Thermodynamik
Grundlagen der Informatik
Grundlagen der Meßtechnik

(2) Das Hauptstudium bietet die Möglichkeit zwischen zwei Studienschwer¬
punkten zu wählen. Ein Wahlpflichtfächerangebotermöglicht darüber hinaus eine, weitere
Spezialisierung.

Die schwerpunktunabhängigenWahlpflichtveranstaltungenmit Abschluß (LN) werden
entsprechend den jeweiligen Möglichkeiten des Fachbereichs angeboten. Die Studierenden
haben die Möglichkeit, gemäß 4.3.3 Zusatzfächer entsprechend den persönlichen Neigun¬
gen zu wählen.

Fächer des Hauptstudiums

Beide Schwerpunkte

Block III 1. Betriebswirtschaft/ Arbeitswissenschaft/
Arbeits- und Zeitstudien

Fächerüber¬ 2. Planungs- und Arbeitstechniken
greifendes 3. Ökologie und Technik/Technikfolgeabschätzung
Lehrangebot 4. Techn. Fremdsprache

5. TransdisziplinäresWahlfach
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Block IV 6. Werkzeugmaschinen
7. Vorrichtungs- und Fördersysteme

Vertiefungs¬ 8. Energiemaschinen und -anlagen
fächer Q Dhn<*rrT*»cf ^nia 1■tKfcci/ -,h^Tnn o Ib^AbIIy. rxCLüiici ^csl. ^uaHLdLiAiLiiciung yy^rw^j

1M Uwsivn ii 11L* Dnonmi h 1/iu. nyuiduiLK. unu rncurnduA
1 1 In t^cm* 11f\n i/rtit l^A —̂ \/cf£*mt*ii. inicgrauun vuii v_/A oy äLciiicm

Rlrwlr VolOCK V v/^liiiiiii ai%iitit/ 1 k Anct ruLlu^n irnn mortioi iniiccvctikmunjcnwcrpuriKi ivunsiruKilun vun rcruguiigsajaicmcii
12. Rechnergest. Konstruktion (CAD)/

Schwerpunkt- Konstruktionssystematik
Fächer 13. Konstruktion von Handhabungssystemen

A 7M7i"i(7lif*h 7\A/pipr FnVhpr Aue Anl.ipp Rlntf ^ fTVil f 1̂LUtiUgUCU LntlVl 1 UVilv«! UUJ ^VU1u£V UIUU ^ y 1Cll j

Block V ^rhwprnunLt FprtiaiintJ^vprfnhrpn imri Aiitorii'iti^iprnnpOl. II ttCI UUIIIVl rvl 1111Uli {1.3'CI 1(1*11Cll U1IU rlUlulllullJltl Ul Ig

12. Fertigungsplanungund -steuerung(CAM)/
Schwerpunkt¬ Logistik
fächer 13. Prozeßautomatisierung

B zuzüglich zweier Fächer aus Anlage Blatt 3 (Teil C)

§6
Lehrveranstaltungsarten

Die Lehrveranstaltungenwerden in Form von
- Vorlesungen (V)
- Übungen (Ü)
- Seminaren (S)
- Laborpraktika (P)
- Exkursionen und
- Anleitungen zum selbständigen ingenieurmäßigenArbeiten
angeboten.

Art und Umfang der Lehrveranstaltungeneines Faches sind im Studienplan festgelegt

Die Vorlesung dient der Einführung in das Fach und der systematischen Wissensvermitt¬
lung in Form von Vorträgen.

In der Übung wird der Stoff eines Faches anhand von Beispielen vertieft, erläutert und von
den Studierenden selbständig geübt.
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Im Seminar sollen die Studierenden im verstärkten Maß zu aktiver Mitarbeit, Fragestel¬
lung und Diskussion angeregt werden. Es werden Teilgebiete eines Faches oder mehrerer
Fächer interdisziplinär im Zusammenwirken von Studierenden und Lehrenden gemeinsam
erarbeitet, erweitert und vertieft.

Im Laborpraktikum vertiefen die Studierenden die vermittelten Grundkenntnissedurch
experimentelle Bearbeitung typischer Aufgabenstellungendes jeweiligen Faches.

Exkursionen ergänzen die Lehrveranstaltungen und verbinden Studium und Berufswelt
Durch Besichtigungen außerhalb des Fachbereichs liegender Einrichtungen sollen sie
exemplarisch Einblicke in Probleme der Berufswelt und deren Lösungen vermitteln.

Bei der Anleitung zum selbständigen ingenieurmäßigen Arbeiten werden die Studie¬
renden bei der Anfertigung der Diplomarbeiten, in denen die im Studium erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten angewendet werden, durch Lehrende unter Mitwirkung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs betreut.

Weitere Formen von Lehrveranstaltungenkönnen auf Beschluß des Fachbereichsrates im
Einvernehmen mit den Lehrenden erprobt und praktiziert werden.

§7
Zwischenprüfung und Diplomprüfung

(1) Nach Maßgabe der Prüfungsordnungbestehen die Zwischen- und die Diplomprüfung
aus studienbegleitenden Teilprüfungen (Fachprüfungen FP).

Die Prüfungen werden ergänzt durch studienbegleitendeLeistungsnachweise (LN) in
Fächern, die nicht Gegenstand einer Fachprüfung sind.

Die Diplomprüfung wird abgeschlossen durch eine Diplomarbeit und ein Kolloquium.

Die Fachprüfungen (FP) bestehen entweder aus Klausurarbeiten von zwei bis vier Stunden
Dauer oder aus mündlichen Prüfungen von etwa 30 Minuten Dauer.

Leistungsnachweise in anderen als Prüfungsfächern (LN) bestehen entweder aus einer
Klausurarbeit von zwei bis vier Stunden Dauer oder aus einer mündlichen Prüfung von
etwa 30 Minuten Dauer.



11

Der Prüfungsausschuß legt die Prüfungsform und im Fall einer Klausurarbeitderen
Bearbeitungszeit im Benehmen mit den Prüfern/Prüferinnenfür Fachprüfungenund
Leistungsnachweise fest

Das Thema der Diplomarbeit wird in der Regel im letzten Studiensemesterausgegeben.
Die Bearbeitungszeit beträgt drei Monate. Einzelheiten regelt die Prüfungsordnung.

(2) Die Zulassung zu Fachprüfungendes Hauptstudiums setzt voraus, daß die
Zwischenprüfung bis auf eine Fachprüfung und einen Leistungsnachweisbestanden wurde.
Davon ausgenommen sind die Fachprüfungen Mathematik, Technische Mechanik, Physik
und Werkstofftechnik.

Die Zulassung zu einigen Fachprüfungen (FP) setzt Studienleistungenals Nachweis über
eine erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen voraus. Die entsprechendenFächer
sind in den Anlagen durch den Vermerk PVL (Prüfungsvorleistung)gekennzeichnet.

Prüfungsvorleistungen können erbracht werden als
- Klausurarbeit
- schriftliche Ausarbeitung/Entwurf
- Referat
- Praktikum
- Übung

Form und Mindestumfang werden zu Beginn des Semesters durch den Lehrenden/die
Lehrende festgelegt und bekanntgegeben.

Einige Leistungsnachweise in anderen als Prüfungsfächern (LN) setzen mehr als eine
Studienleistung (SL) zur Anerkennung voraus (z. B. erfolgreiche Teilnahme an einem
Praktikum und benotete Klausurarbeit).

§8
Anrechenbarkeit von Studien- und Prüfungsleistungen

Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die an anderen Hochschulen er¬
bracht worden sind, werden nach Maßgabe des § 8 der als Satzung fortgeltenden ADPO
angerechnet.
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§9
Studienberatung

Der Fachbereich berät in allen Fragen des Studiums. Die allgemeine Studienberatunger¬
streckt sich auf Fragen der Studieneignung sowie auf die Unterrichtung über Studienin¬
halte, Studienaufbau und Studienanforderungen.In der studienbegleitendenFachberatung
werden insbesondere Fragen zur Studiengestaltung,zu Studientechniken sowie zu den
Schwerpunktendes gewählten Studiengangesbehandelt.

Es kann außerdem die Beratung durch die zentrale Studienberatungsstelleder Universität -
Gesamthochschule - Paderborn in Anspruch genommen werden, die bei studienbedingten
persönlichen Schwierigkeitenauch psychologische Beratung umfaßt.

§10
Studienplan

Als Anhang ist dieser Studienordnungein Studienplan beigefügt (Anlagen Blatt 1 ... 3).

Im Hinblick auf §§ 4 und 7 ist er verbindlicher Teil der Studienordnung.

§11
Übergangsbestimmungen

Studierende, die das Studium im Studiengang Maschinenbau an der Universität -
Gesamthochschule- Paderborn, Abt. Soest vor dem 1.3.1993 aufgenommen haben, können
auf Antrag ihr Studium nach dieser Studienordnungfortsetzen.
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§12
Inkrafttreten, Veröffentlichung

Die Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 1993 in Kraft Sie wird in den
"Amtlichen Mitteilungen der Universität - Gesamthochschule- Paderborn" veröffentlicht
Gleichzeitig tritt die bisherige Studienordnungaußer Kraft

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des FachbereichsMaschinen¬
bau - Automatisierungstechnikvom 11.12.1992 und des Senats der Universität - Gesamt¬
hochschule - Paderborn vom 14. Juli 1993.

Paderborn,den Z£.AA.%^

Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule- Paderborn

UniversitätsprofessorDr. H. A. Richard
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Zeichenerklärung

V = Vorlesung
Ü = Übung
S = Seminar
P = Laborpraktikum
FP = Fachprüfung in Prüfungsfächern
LN = Leistungsnachweis in anderen als Prüfungsfächern(benotet)
PVL = Prüfungsvorleistung (unbenotet)
SL = Studienleistung (zusätzliche Studienleistungfür die Anerkennung

benoteter Leistungsnachweise in anderen als Prüfungsfächern
T = Nachweis der erfolgreichen Teilnahme
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Fachbereich Studiengang Maschinenbau
Maschinenbau-Automatisierungstechnik Studienrichtung Produktionsautomatisierung Blatt 2

Schwerpurüctfächer
Schwerpunkt Konstruktion von Fertigungssystemen (FP)

Fach
Ab-
schl.

Vorl. Ges-
Std.

V

Ver

Ü
anstal

S

ung

P

Regel-
Prüfungs¬
termin

Rechnergest. Konstruktion (CAD)
Konstruktionssvstematik FP PVL

4 1 3
64 1 2 1

Konstr. v. Handhabungssystemen FP PVL 6 | 3 1 2

■

6

Sch werpunktfäc her
Schwerpunkt Fertigungsverfahren und Automatisierung (FP)

B

Fach

Fertigungsplanung und -Steuerung (CAM)
Logistik _
Prozeßautomatisierung

Ab¬
seht.

Vor!. Ces-
Std.

y«

V ! Ü

snstal

S

ung

e
Sege!-
Prüfungs
termin

FP
6 4~TT~
4 -> i -i

FP |PVL 4 2 | 1 1 - l



Fachbereich Studiengang Maschinenbau
Maschinenbau-Automatisierungstechnik Studienrichtung Produktionsautomatisierung Blatt 3

Gemeinsame Wahipflichtfächer (LN) *
Beide Schwerpunkte

C
Ab¬ Vorl.' Ges- Veranstaltung Regel-

Fach seht. Std. Prüfungs¬
V ! Ü i s P termin

A n In pf*n n In n 11n pn iiitJtiviiL/iuiit-iii LN ! 3 , ! 2 5
Anmebssvsteme _LN SL i 3 irn 1 5
Beurteilung von Werkzeugmaschinen LN SL i .3 -> ; - 1 6
fommitpr in Hpr .Sf*h\vf*,, fttpf"hnik LN 3 1 ' ' i l 6
Fmi ^ion^vhiir7J_»II IiJOIUI1jjv l l LIu£» LN - f 3 2 ; - I 5
Fnrwurt" vnn ^Vprtc7fMtPrnn*;f , hinf*nLDL w uit v\j i j »T^lrvi-^Vieii« itl^V11111\-i i LN - i 3 2 i 1 5
pThniifnninppn nnH -nrpunisnrifink uül INdlilutL^ll Li1IU vJlHlllIiOfc4VL\JII LN - i 3 1 \ . 1 s
Finite- Elemente- Vlethode LN - : 3 1 1 1 1 5
Plfvihl** FfiTiPiinp^^v^tpmt*i i^Ajuiv i utLinuiitijjvjiV'jn^ LN - : 3. 2 ! - 1 6
PI iiffn n tri f*hp LN - i 3 3 i - 5
Fl uid-Fördersv steine LN - : 3 2 1 - 1 5
Ge triebe iehre LN - ! 3 2 ' 1 . 5
Greifertechnik LN ^ 2 I 1 5
Grundlagen der Ener°ietechnik LN i - ; 3 2 l 1 5
Informationssysteme LN - i 3 2 i 1 5
Kol benmasch inen LN SL 3 ? i - 1 fi
TCn<r<*nnnn fv*;f* LN SL 3 1 l - i 6
Numerische Steuerunsen LN SL 3 i i . 1 5
Oherf! ächentechnik LN 3 - 1 5
Ontoelektronische Meßtechnik t V T

Or^unisationssvsteme in der Ferti^un^ LN 3 1 1 ' - 1 i 6
Proiektmanacement LN 3 1 1 4"1 -T+j-Prozeß technik LN 3 1 1
Recvciin*7 LN 3 t 1 . 6
Schweißtechnik LN 3 ! 1 1 - 5
Sicherheitstechnik LN . 3 2 1 -- 5
^ i m 111n ti fi n ^Tf*ph n iIff*n LN 3 1 1 1 6
S oftwaresy steme LN 3 2 1 - 6
Sondersebiete der Enereietechnik LN - 3 2 1 «
Sondersebiete der Meßtechnik LN SL 3 1 1 1 5
Sondereebiete der Prozeßautomatisierung LN 3 i 1 S
Sondergebiete der Werkstofftechnik LN SL 3 1 1 \ 5
Sonrierverfahren der Werkstoffbearbeituns LN 3 i 1 6
Spanende Formeebune LN SL 3 1 1 6
Spntzeießwerkzeuee LN - 3 2 1 6
Svstemtechnik LN - 3 2 . 1 5
Turbomaschinen 1 LN i SL 3 2 - 1 6
Umweltschutztechnoloaien t LN 3 1
Wärmeübe rtrasune LN i 3 2 1 r^—
Wenanalvse LN 3 1 2 5
Wirtschaftlichkeitsrechnung LN 3 2 1 6
Zersrjanungsprozesse und -werkzeuee LN SL 3 2 1 6

Zwei Fächer sind zu wählen.

* Das Angebot variiert nach Maßgabe der Möglichkeiten des Fachbereiches.
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